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Dies ist meines Wissens bundeslandabhängig. In NRW sind die Zeiten trotz Nachversicherung
ruhegehaltsfähig.

https://www.finanzverwaltung.nrw.de/sites/default/…/ruhegehalt.pdf

Zitat

Anzurechnen sind Dienstzeiten in einem Beamtenverhältnis auf Widerruf, auf Probe, auf
Lebenszeit, und auf Zeit bei einem öffentlich- rechtlichen Dienstherrn im Sinne des § 2
BeamtStG. Der Dienstzeit im Beamten-verhältnis gleichgestellt sind u. a. Dienstzeiten
im Richterverhältnis, die Zeit des vorgeschriebenen Vorberei-tungsdiensts im
öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis.

Auch die Zeit eines früheren (z.B. durch Ablegen der Laufbahnprüfung oder
Entlassung auf Antrag beende-ten) Beamtenverhältnisses ist
ruhegehaltfähig; das gilt auch dann, wenn hierfür Beiträge zur gesetzlichen
Rentenversicherung nachentrichtet wurden (Nachversicherung).

Ausgeschlossen von der Anrechnung sind Zeiten, für die bei der Entlassung eine
Abfindung gewährt wurde, es sei denn, die Abfindung wurde nach der erneuten
Berufung in das Beamtenverhältnis zurückgezahlt.
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